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Dienststelle Steuern
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Buobenmatt 1
Postfach 3464
6002 Luzern
Wenn beide Ehepartner arbeiten, ist pro Person ein Antrag einzureichen.
Personalien-, Berufs- und Familienverhältnisse am 31. Dezember bzw. per Ende der Quellensteuerpflicht
Im Konkubinat lebend mit Kindern:
Vermögen / Wertschriften am 31.12.2020:
mehr als CHF 62'500
mehr als CHF 125'000
Für Rückfragen:
 
 
Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder Aufenthalt (*) im Kanton Luzern können bis 31. März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahres bei der Dienststelle Steuern, Quellensteuer, Buobenmatt 1, Postfach 3464, 6002 Luzern, schriftlich ein Gesuch um nachträgliche Gewährung von Abzügen, die nicht in den Tarifen berücksichtigt sind, einreichen. Auf Gesuche die später ein-gereicht werden, wird nicht mehr eingetreten.
 
(*) Diesem Personenkreis sind sogenannt "Quasi-Ansässige" gleichgestellt. Diesen Status erfüllt eine Person, welche 90% oder mehr ihres weltweiten (Ehegatten-) Einkommens in der Schweiz erzielt.
 
Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder Aufenthalt im Ausland können nur die zur Erzielung der steuerbaren Einkünfte notwendigen Aufwendungen, welche im Tarif nicht bereits pauschal berücksichtigt sind, geltend machen. Das Gesuch ist ebenfalls bis am 31. März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahres einzureichen.
 
Alle Aufwendungen sind mit den entsprechenden Unterlagen und Quittungen zu belegen. Nach Prüfung der Abzugs-berechtigung erfolgt die Neuberechnung der Quellensteuer. Besteht die Quellensteuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, werden die zusätzlichen Abzüge anteilig nach Massgabe der Dauer der Steuerpflicht gewährt.
 
 
1. Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte / Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung
 
Diese Kosten sind mit einem Pauschalbetrag von CHF 3'900 im Tarif berücksichtigt. Werden höhere Kosten geltend gemacht, ist nachfolgende Tabelle auszufüllen. Total Fahrkosten höchstens CHF 6'000.
Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
Betrag
Abonnementskosten für öffentliche Verkehrsmittel / Park and Ride
Fahrrad, Motorfahrrad und Motorrad mit gelbem Kontrollschild (pauschal CHF 700)
Privatfahrzeug:
(Bei ganzjähriger Erwerbstätigkeit 220 Arbeitstage)
Berechnung Auto:                                             CHF 0.70 pro km
Berechnung Motorrad                                     CHF 0.40 pro km
(weisses Kontrollschild):    
Begründung für die Benützung eines privaten Motorfahrzeuges für den Arbeitsweg (Zutreffendes ankreuzen):
 
 
2. Übrige Berufsunkosten
 
Berufsauslagen wie Berufskleider, Berufswerkzeug (inkl. EDV-Hardware und -Software), Fachliteratur, privates Arbeitszimmer etc. sind mit einer Pauschale bereits im Tarif berücksichtigt.
 
 
3. Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 
Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten sowie Umschulungskosten, können soweit die entsprechenden Ausgaben nicht anderweitig (z.B. durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin) gedeckt sind, bis zu einem Gesamtbetrag von CHF 12'000 geltend gemacht werden.
 
Dem Gesuch sind beizulegen:
•   Bescheinigung des Arbeitgebers / der Arbeitgeberin über die finanzielle und zeitliche Beteiligung an den Aus- und    Weiterbildungskosten sowie Umschulungskosten (eine Bescheinigung ist auch beizulegen, wenn sich der Arbeit-     geber / Arbeitgeberin nicht beteiligt hat)
•   Aus- oder Weiterbildungsprogramm, Bestätigung / Zertifikat des Kurses
•   Zahlungsnachweis (Post- oder Bankbelege)
Zu den nicht abzugsfähigen Kosten gehören:
•   Erstausbildung bis zum ersten Abschluss auf Sekundarstufe II (Berufslehre, Maturität)
•   Nicht berufsorientierte Aus- und Weiterbildung (Hobby, Liebhaberei)
Art und Dauer der Weiterbildung
Betrag
 
4. Schuldzinsen
 
Es sind nur Zinsen aufzuführen, soweit sie Privatschulden betreffen und sofern die Kapitalforderung selbst steuer-rechtlich als Schuld anerkannt wird und für die die steuerpflichtige Person allein haftet (Konsumkredite).
Nicht abzugsfähig sind Leistungen, die Rückzahlungen geschuldeter Kapitalien darstellen, sowie Leasinggebühren persönlicher Gebrauchsgegenstände und privater Fahrzeuge.
 
Dem Gesuch sind beizulegen:
•   Schuldzinsbescheinigung per 31.12.2020
 
Name / Adresse (Bank, Versicherung)
Betrag
 
 
5. Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten sowie Alimente für Kinder
 
Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebenden Ehegatten sowie Unterhalts-beiträge an einen Elternteil für die unter dessen elterlicher Sorge oder Obhut stehenden Kinder können in Abzug gebracht werden. Anderseits werden diese bei der begünstigten Person nachbesteuert.
 
Dem Gesuch sind beizulegen:
•   Kopie Trennungsvereinbarung, Scheidungsurteil
•   Kopie Geburtsschein Kind(er)
•   Zahlungsnachweis (Post- oder Bankbelege)
 
Geleistete Unterhaltsbeiträge / Alimente:
Name / Vorname und Strasse / Wohnort Empfänger/in
Betrag
6. Unterstützungsbeiträge
 
Gemäss Steuergesetz setzt dieser Abzug eine Unterstützung voraus. Für die Gewährung der abzugsberechtigten Beträge CHF 2'600 muss die Unterstützungsbedürftigkeit, unter Einreichung der hierfür notwendigen Beweismittel wie Zahlungsnachweis (Post- oder Bankbelege), Nachweis über Gebrechlichkeit, Krankheit, Alter, Einkommensver-hältnisse und Arbeitsfähigkeit der unterstützungsbedürftigen Person mit Bestätigung der Wohnsitzgemeinde oder der ausländischen Behörde und / oder Arztzeugnis, nachgewiesen werden.
Wird eine unterstützungsbedürftige Person mit einem Betrag unterstützt, der die Höhe des Unterstützungsabzugs von CHF 2'600 nicht erreicht, ist kein Abzug möglich.
 
Name / Vorname und Strasse / Wohnort Empfänger/in
Geburtsdatum
Betrag
 
7. Beiträge an Säule 3a (gebundene Selbstvorsorge) und Einzahlungen in die Säule 2 (Einkauf fehlender Bei-
    tragsjahre in die Pensionskasse)               
 
Erwerbstätige unterhalb der AHV-Altersgrenze können die Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen gemäss Abzugs-bescheinigung in Abzug bringen. Anerkannte Vorsorgeformen sind die gebundenen Vorsorgevereinbarungen bei Bankstiftungen und die gebundenen Vorsorgepolicen bei Versicherungen.
 
Dem Gesuch ist beizulegen:
•   Steuerbescheinigung der Bank oder Versicherung
 
Name / Adresse (Bank, Versicherung)
Betrag
 
 
8. Krankheits- und Unfallkosten / behinderungsbedingte Kosten
 
Ungedeckte Krankheits- und Unfallkosten (jedoch keine Prämienzahlungen) sind abzugsfähig, sofern diese 5% des steuerbaren Nettoeinkommens übersteigen und die steuerpflichtige Person die Kosten selber trägt.
Behinderungsbedingte Kosten sind ohne Selbstbehalt abzugsfähig.
 
Dem Gesuch sind beizulegen:
•   Detaillierte Aufstellung der Kosten inkl. Rechnungen und Quittungen (zum Beispiel Zahnarzt, Optiker)
•   Leistungsabrechnung der Krankenkasse über die nicht übernommenen Kosten (Jahresabrechnung)
 
 
9. Freiwillige Zuwendungen
 
Abzugsberechtigt sind freiwillige Zuwendungen an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf öffentliche oder gemeinnützige Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind. Die Zuwendungen müssen im Jahr mindes-tens CHF 100 betragen und dürfen 20% des Nettoeinkommens nicht übersteigen.
 
Dem Gesuch sind beizulegen:
•  Aufstellung über die geleisteten Zuwendungen mit Angaben der einzelnen Leistungen und des Leistungs-        empfängers / der Leistungsempfängerin
•   Zahlungsnachweise (Post- oder Bankbelege, Spendenbescheinigungen)
 
Name / Adresse begünstigter Einrichtung
Betrag
10. Kinderbetreuungsabzug
 
Eigenbetreuungsabzug
 
Für jedes im eigenen Haushalt lebende Kind (inkl. Adoptivkinder, nicht aber Pflegekinder), welches in der Steuer-periode das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat (Jahrgang 2007 und jünger), kann CHF 1'000 als Eigenbetreu-ungsabzug geltend gemacht werden.
 
Name / Vorname und Geburtsdatum des Kindes
Betrag
 
Fremdbetreuungsabzug
 
Fallen Fremdbetreuungskosten infolge Erwerbstätigkeit oder Ausbildung an, können diese zusätzlich zum Eigenbe-treuungsabzug bis zum Betrag von maximal CHF 4'700 pro Kind abgezogen werden (bis zum Geburtstag mit dem das Kind das 14. Altersjahr vollendet).
 
Fallen Fremdbetreuungskosten infolge schwerer Erkrankung der das Kind betreuenden Person an, können diese zu-sätzlich zum Eigenbetreuungsabzug in voller Höhe abgezogen werden.
 
•   Zahlungsnachweise (Post- oder Bankbelege)  
 
Geleistete Fremdbetreuungskosten:
Name / Vorname und Strasse / Wohnort (Kinderhort, Tagesheim, Tageseltern)
Betrag
 
 
 
11. Berufliche Mehrkosten "internationale Wochenaufenthalter/innen"
 
Quellensteuerpflichtige Personen, die sich während der Woche am Arbeitsort aufhalten, jedoch regelmässig über das Wochenende zu ihrer Familie (Partner/Kinder) ins Ausland zurückkehren, können die beruflich notwendigen Mehr-kosten für die Unterkunft und die Reisekosten abziehen. Der Fahrtkostenabzug beträgt höchstens CHF 6'000 inkl. den Fahrtkosten aus der Ziffer 1.
 
Mehrkosten der Unterkunft:
Darunter fallen die ortsüblichen Auslagen für ein Zimmer.
Bei einer Wohnung sind die Kosten anteilsmässig auf ein Zimmer zu verteilen (Mietzins plus Nebenkosten geteilt durch Anzahl Zimmer mal Faktor 1.5).
 
Reisekosten:
Darunter fallen in der Regel die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel.
Es werden die Reisekosten vom Wochenaufenthaltsort in der Schweiz zum Wohnsitz im Ausland gewährt. Werden die Kosten für ein Auto geltend gemacht und ist nur diese Reisegelegenheit zumutbar, gelten folgende Ansätze:
Berechnung Auto: CHF 0.70 pro km
Eine Überprüfung der effektiven Heimkehr-Tage bleibt vorbehalten.
 
Auswärtige Verpflegung:
Diese Kosten sind mit einem Pauschalbetrag bereits im Tarif berücksichtigt.
 
Die im Quellensteuer-Tarif bereits pauschal berücksichtigten Gewinnungskosten werden mit den tolerierten Wochenaufenthaltskosten verrechnet.
 
Bei internationalem Wochenaufenthalt sind dem Gesuch beizulegen:
•   Lohnausweis Antragssteller/in
•   Mietvertrag (mit allfälligen Anpassungen) für die Unterkunft in der Schweiz und im Ausland
•   Belege öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Bus, Flugzeug)
•   Ansässigkeitsbescheinigung der ausländischen Steuerbehörde
•   Definitiver Steuerbescheid der ausländischen Steuerbehörde des betreffenden Jahres
    Dieser ist nachzureichen, falls er zum Zeitpunkt der Gesuchstellung noch nicht vorliegt
•   Lohn- / Verdienstbescheinigung des im Ausland wohnhaften Ehepartners
•   Nachweis über bezogenes Kindergeld im Ausland
Bemerkungen zum internationalen Wochenaufenthalt:
 
 
 
Allgemeine Bemerkungen:
 
 
 
Jedem Gesuch ist beizulegen:
•   Lohnausweis Antragssteller/in
•   Bankkontoauszüge per 31.12.2020
•   Kleinbelege (z.B. ÖV-Billette) sind kopiert auf A4 zuzustellen
Das Guthaben ist wie folgt zu überweisen:
Ort, Datum
Unterschrift Antragssteller / in 
Ehepartner
(wenn in der Schweiz wohnhaft)
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